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Ausbildungs-

und Prifungsreglement fir den Erwerb der Sprengberechtigungen A, B, C, GR, ME, VE, BA, UW und HM Ausgabe 2025

Gestutzt

auf Art. 14 des Bundesgesetzes Uber Sprengstoffe (SprstG') vom 25. Marz 1977 und

Art. 62 der dazugehdrigen Sprengstoffverordnung (SprstV2) vom 27. November 2000 erlasst die
Tragerschaft nach Ziffer 1.11 folgendes Reglement:

A) Allgemeine Bestimmungen

1.12

1.2

1.21

1.22

1.3

1.31

1.32

Grundsatzliches

Tragerschaft

Die folgenden Organisationen bilden die Tragerschaft fir die Ausbildung und Prifung:

e Schweizerischer Baumeisterverband (SBV)
e Sprengverband Schweiz (SVS)

Die Tragerschaft ist flr die ganze Schweiz zustandig.

Zweck der Ausbildung bzw. Priifung

Mit der Ausbildung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Prifungen zum
Erwerb der Sprengberechtigungen A, B, C, GR, ME, VE, BA und UW vorbereitet.

Durch die Prifung wird festgestellt, ob die Kandidatinnen und Kandidaten die nétigen
Fahigkeiten und Kenntnisse besitzen, um Sprengarbeiten im Sinne des Sprengstoffge-
setzes (SprstG), der Sprengstoffverordnung (SprstV) und nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik ausflihren zu kédnnen.

Anerkennung der Sprengberechtigung Sprengungen in heissen Massen (HM)

Durch die Anerkennung wird festgestellt, ob die Kandidatinnen und Kandidaten die né-
tigen Fahigkeiten und Kenntnisse besitzen, um Sprengarbeiten in heissen Massen im
Sinne des Sprengstoffgesetzes (SprstG), der Sprengstoffverordnung (SprstV) und nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausflihren zu kénnen.

Im vorliegenden Reglement wird lediglich das Verfahren fur die Anerkennung geregelt.

1 SR 941.41

2 SR 941.411
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2 Organisation
21 Ausbildungs- und Priufungskreise
2.11 Die Tragerschaft organisiert zentral oder regional Ausbildungskurse und Prifungen in

deutscher, franzdsischer oder italienischer Sprache.

212 Fur die Durchflihrung der Ausbildung und Prifungen werden folgende Ausbildungs- und
Prifungskreise gebildet:

vom SBV:

¢ Ausbildungs- und Prifungskreis | fir Bewerber in franzésischer Sprache;
e Ausbildungs- und Prifungskreis Il fir Bewerber in deutscher Sprache;

e Ausbildungs- und Prufungskreis Il fir Bewerber in italienischer Sprache.

vom SVS:
Ausbildungs- und Prifungskreis IV fir Bewerber der ganzen Schweiz.

2.2 Organe

Fir die Durchfliihrung der Ausbildungskurse und Prifungen werden folgende Organe
gebildet:

a) eine Prifungskommission (PK);
b) je eine Kreiskommission (KK) pro Ausbildungs- und Prifungskreis;
c) ein Sekretariat.

2.3 Prifungskommission

2.31 Die einzelnen Tragerverbande wahlen ihre Vertreterinnen oder Vertreter der Prifungs-
kommission. Die Mitglieder der Prifungskommission sind erfahrene Fachleute und muis-
sen mindestens im Besitze einer Sprengberechtigung C sein. Die Amtsdauer als Mitglie-
der der Prifungskommission betragt 4 Jahre. Sie sind wiederwahlbar. Die Amtszeit ist
auf das 65. Altersjahr beschrankt. Berechtigte Ausnahmen kdnnen von der Prifungs-
kommission im Einzelfall beschlossen werden.

2.32 Die Prifungskommission setzt sich wie folgt zusammen:

5 Personen, die die SBV vertreten;

5 Personen, die die SVS vertreten;

1 Person, die die Suva vertritt;

1 Person, die das Staatssekretariat fur Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) vertritt
(Aufsichtsbehdrde mit beratender Stimme).

2.33 Die Prasidentinnen oder Prasidenten der Kreiskommission gehoéren der Priufungskom-
mission von Amtes wegen an. Das Prasidium und das Sekretariat der Prifungskommis-
sion Ubernehmen die Tragerverbande alternierend alle 4 Jahre. Die Prifungskommis-
sion bezeichnet eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter der Prasidentin oder des
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2.34

2.4

2.41

2.42

25

2.51

2.52

Prasidenten. Das SBFI wird zu den Sitzungen der Prifungskommission ebenfalls ein-
geladen.

Die Priifungskommission ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit ihrer stimmberechtigten
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlusse erfordern die absolute Mehrheit der stimmbe-
rechtigten Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Prasidentin oder der
Prasident. Die Sitzungen der Prifungskommission kénnen als Videokonferenz durchge-
fuhrt werden.

Aufgaben der Priifungskommission

Die Prifungskommission:

a) erlasst und revidiert die Wegleitung® zum Ausbildungs- und Prifungsreglement und
aktualisiert sie periodisch;

b) stellt der Tragerschaft Antrag auf Revision des Ausbildungs- und Prifungsregle-
ments;

c) stellt den Kontakt mit den Behdrden sicher;

d) stellt sicher, dass die Ausbildungs- und Prifungsunterlagen den anerkannten Regeln
der Technik entsprechen;

e) anerkennt andere Ausweise;

f) genehmigt die jahrlichen Ausbildungs- und Prufungsberichte aus den Ausbildungs-
und Prifungskreisen;

g) entscheidet Uber die ausnahmsweise Zulassung zu Ausbildungskursen und Prufun-
gen gemass Ziffer 4.31 und Ziffer 7.31 und behandelt entsprechende Beschwerde-
verfahren.

Die Prifungskommission kann das Behandeln von Beschwerden einzelnen Personen
Ubertragen.

Kreiskommission

Die einzelnen Tragerverbande wahlen ihre Vertreterinnen oder Vertreter der Kreiskom-
mission. Die Mitglieder der Kreiskommission mussen mindestens im Besitze einer
Sprengberechtigung C sein. Zudem sind sie erfahrene Fachleute mit stufengerechter
Ausbildung und einem stéandigen Bezug zur Praxis. Die Amtsdauer als Mitglieder der
Kreiskommission betragt 4 Jahre. Sie sind wiederwahlbar. Es gilt eine Alterslimite von
65 Jahren. Berechtigte Ausnahmen konnen von der Prifungskommission im Einzelfall
bewilligt werden.

Die Kreiskommission setzt sich wie folgt zusammen:

5 bis 7 Personen, die die Tragerschaft vertreten (falls erforderlich ebenso viele Ersatz-
mitglieder);

1 Person, die die Suva vertritt;

1 Person, die das Staatssekretariat fiir Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) vertritt
(Aufsichtsbehorde mit beratender Stimme).

3 Die Wegleitung kann beim Sekretariat der Kreiskommission bezogen werden

-5-
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2.53

2.54

2.6

2.7

2.71

2.72

Die Vertreter der Tragerschaften werden autonom durch ihre zustadndigen Organe dele-
giert. Das SBFI wird zu den Sitzungen der Kreiskommission ebenfalls eingeladen.

Die Kreiskommission ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist. Die Beschllsse erfordern die absolute Mehrheit der stimmberech-
tigten Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Prasidentin oder der Prasi-
dent. Die Sitzungen der Kreiskommission kénnen als Videokonferenz durchgeflihrt wer-
den.

Aufgaben der Kreiskommission

Die Kreiskommission:

a) fuhrt die Ausbildungskurse und Prifungen durch;

b) legt die Ausbildungskurs- und Prifungsgebulihren fest;

c) legt das Ausbildungskurs- und Prifungsprogramm fest;

d) nimmt die Anmeldungen zu den Ausbildungskursen und Prifungen entgegen;

e) entscheidet Uber die Zulassung zu den Ausbildungskursen und Prufungen;

f) entscheidet Uber das Bestehen der Prifung und die Erteilung des Ausweises;

g) behandelt Antrage und Beschwerden;

h) informiert die Bewerberinnen und Bewerber sowie das SBFI Uber das Ausbildungs-
kurs- und Prufungsprogramm;

i) stellt die Ausbildungskurs- und Prifungsunterlagen nach den Vorgaben der Pri-
fungskommission bereit;

j) stellt die Infrastruktur fir die Ausbildungskurse und Prifungen sicher;

k) bestimmt die Ausbildungsleitung bestehend aus einer Kursleiterin oder einen Kurs-
leiter sowie einer Prifungsleitung bestehend aus einer Prifungsleiterin oder einem
Prufungsleiter;

I) bestimmt die Lehrkrafte resp. die Prifungsexpertinnen oder Prifungsexperten;

m) erledigt Disziplinarfalle gemass Ziff. 5.31 und Ziff. 8.31;

n) erstattet jahrlich Bericht an die Prifungskommission resp. die Tragerschaft;

0) meldet der Prifungskommission notwendige Revisionen der Kurs- und Prifungsun-
terlagen.

Die Kreiskommission kann die Aufgaben der Buchstaben a), c), d), h), i) und j) der Aus-
bildungsleitung, der Prifungsleitung oder dem Sekretariat der Kreiskommission Ubertra-
gen.

Sekretariate

Das Sekretariat der Prifungskommission fuhrt jener Tragerverband, welcher das Prasi-
dium innehat. Es erledigt alle administrativen Arbeiten und den Schriftverkehr der Pri-
fungskommission.

Die administrativen Arbeiten im Zusammenhang mit der Kurs- und Prifungsdurchfih-
rung werden den Sekretariaten der Kreiskommission Ubertragen. Diese werden von den
zustandigen Tragerverbanden bestellt.
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2.8

2.81

2.82

2.9

2.91

2.92

2.93

31

3.2

3.3

Lehrkrifte und Priifungsexpertinnen oder Priifungsexperten

Die Lehrkrafte sind erfahrene Fachleute mit stufengerechter Ausbildung und Bezug zur
Praxis. Fur die Mitwirkung in der Ausbildung gilt die Alterslimite von 65 Jahren.

Die Priufungsexpertinnen und Prifungsexperten werden fir eine Prufungssession ge-
wahlt. Die Prifungsexpertinnen und Prifungsexperten missen mindestens die (zum
Zeitpunkt der Prifung gultige) Berechtigung fir die von ihnen zu bewertende Prifung
besitzen. Fur die Mitwirkung im Prifungsvollzug gilt die Alterslimite von 65 Jahren.

Offentlichkeit, Aufsicht

Die Ausbildungskurse und Prifungen stehen unter Aufsicht des SBFI. Sie sind nicht
offentlich. In Einzelfallen kann die Prifungskommission Ausnahmen bewilligen. Der Zeit-
punkt der Prifungen und der Notensitzungen ist mit dem SBFI zu koordinieren.

Dem SBFI sind rechtzeitig vor der Durchfuhrung der Kurse einzureichen:

a) das Kursprogramm;

b) der Ort und das Datum der Kurse;

c) das Verzeichnis der Bewerberinnen und Bewerber sowie der Lehrkrafte;
d) die aktuellen Kursunterlagen.

Dem SBFI sind rechtzeitig vor der Prufung einzureichen:

a) das PrUfungsprogramm;

b) der Ort und das Datum der Prifungen;

c) das Verzeichnis der Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Priifungsexpertinnen
und Prifungsexperten;

d) die aktuellen Prufungsaufgaben.

Deckung der Kosten

Die Mitglieder der Prufungs- und Kreiskommissionen, die Lehrkrafte und die Prifungs-
expertinnen und Prifungsexperten werden von den Tragerverbanden und —organisatio-
nen entschadigt, die sie delegieren.

Die Tragerverbande und —organisationen tragen die Kurs- und Prifungskosten in ihren
Ausbildungs- und Prifungskreisen eigenstandig, soweit sie nicht durch Gebuhren und
andere Zuwendungen gedeckt sind.

Ausgleichszahlungen innerhalb der Tragerschaft fur defizitare Prifungsdurchfliihrungen
sowie flr administrative Leistungen werden ausgeschlossen.
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B) Ausbildungskurse

4 Ausschreibung, Anmeldung, Zulassung, Kosten
4.1 Ausschreibung
4.11 Die Ausbildungskurse werden in den Kursprogrammen und/oder den Publikationsorga-

nen der Tragerschaft ausgeschrieben.

4.12 Die Ausschreibungen geben Auskunft tber:

a) die Kursdaten;

b) die Kursziele;

c) die Kursgebihr;
d) die Anmeldestelle;
e) die Anmeldefrist.

4.2 Anmeldung

4.21 Die Anmeldung ist mit dem offiziellen Formular fristgerecht und vollstandig ausgefllt an
das Sekretariat der Kreiskommission einzureichen. Letzter Anmeldetermin ist in der Re-
gel 8 Wochen vor Kursbeginn.

4.22 Der Anmeldung sind beizulegen:

a) Bescheinigung der Polizei gemass Ziff. 4.31 lit. b. Diese Bescheinigung darf héchs-
tens ein Jahr alt sein;

b) eine Kopie des AHV-Ausweises sowie eine Kopie eines amtlichen Ausweises;

c) bereits erworbene Sprengberechtigungen (Kopie Sprengausweis).

zusatzlich fur die Berechtigung B und C:

d) eine Kopie der fur die Zulassung geforderten Bestatigung der beruflichen Ausbildung
oder Berufspraxis.

4.23 Die Anmeldeunterlagen bleiben im Besitz der Kreiskommission und werden vertraulich
behandelt.
4.24 Ist die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber grésser als das Angebot an Ausbil-

dungsplatzen, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs bericksich-
tigt. Bewerberinnen und Bewerber, deren Anmeldung aus Platzgrinden nicht bertck-
sichtigt werden konnte, kénnen ihre Anmeldung auf einen spateren Zeitpunkt verschie-
ben lassen.

4.25 Kann der Kurs infolge ungenigender Teilnehmerzahl nicht durchgefihrt werden, werden
bereits angemeldete Personen rechtzeitig Uber eine allféllige Absage informiert.
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4.3

4.31

Zulassung

Zu den Ausbildungskursen wird zugelassen, wer:

a)
b)

mindig ist;
nach Art. 55 Abs. 1 SprstV zuverlassig ist.

zusatzlich fur den Ausbildungskurs B:

c)

d)

eine Ausbildung in einer der nachfolgenden Berufsgruppen nachweisen kann: Bau-
gewerbe, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewinnungsstatten von mineralischen
Rohstoffen, Sprengmittelindustrie, Polizei, Armee oder ahnlichen Bereichen, in wel-
chen Sprengmittel verwendet werden kénnen;

oder

uber mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in einer der unter Buchstaben c) aufgefihr-
ten Berufsgruppe nachweisen kann, in welcher Sprengmittel verwendet werden kdn-
nen.

zusatzlich fur den Ausbildungskurs C:

e)

eine Ausbildung in einer der nachfolgenden Berufsgruppen nachweisen kann: Bau-
gewerbe, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewinnungsstatten von mineralischen
Rohstoffen, Sprengmittelindustrie, Polizei, Armee oder ahnlichen Bereichen, in wel-
chen Sprengmittel verwendet werden kénnen;

oder

uber mindestens 3 Jahr Berufserfahrung in einer der unter Buchstaben e) aufgefihr-
ten Berufsgruppe nachweisen kann, in welcher Sprengmittel verwendet werden kdn-
nen.

Es ist auch mdglich, nach dem Erhalt der Sprengberechtigung B und einem weiteren
Berufsjahr den Ausbildungskurs C zu besuchen.

zusatzlich fur den Ausbildungskurs GR:

)

die Sprengberechtigung C besitzt oder die Ausbildung fiir die Sprengberechtigung C
besucht hat.

zusatzlich fur den Ausbildungskurs ME:

h)

die Sprengberechtigung B oder C besitzt.

zusatzlich fur den Ausbildungskurs VE:

i)

die Sprengberechtigung A, B oder C besitzt.

zusatzlich fur den Ausbildungskurs BA:

)

die Sprengberechtigung C und ME besitzt.

zusatzlich fur den Ausbildungskurs UW:

k)

die Sprengberechtigung B oder C und ME besitzt.

Uber Ausnahmen betreffend Buchstabe c) bis k) entscheidet die Priifungskommission
auf Antrag der Kreiskommission.

Vorbehalten bleibt die fristgerechte Uberweisung der Kursgebuihr nach Ziff. 4.41.
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4.32

4.33

4.34

4.4

4.41

4.42

4.43

4.44

4.45

5.1

5.11

5.12

5.13

Der Entscheid Uber die Zulassung zur Ausbildung wird den Bewerberinnen und Bewer-
bern mindestens 21 Tage vor Beginn der Ausbildungskurse schriftlich mitgeteilt. Ein ab-
lehnender Entscheid enthalt eine Begriindung und eine Rechtsmittelbelehrung.

Gegen Entscheide wegen Nichtzulassung zu den Ausbildungskursen kann innert 30 Ta-
gen nach ihrer Eréffnung beim SBFI Beschwerde eingereicht werden. Diese muss die
Antrage der Beschwerdefihrerin oder des Beschwerdefiihrers und deren Begriindung
enthalten.

Uber Beschwerden entscheidet in erster Instanz das SBFI. Dieser Entscheid kann innert
30 Tagen nach Eréffnung an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.

Kosten

Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer entrichten nach bestatigter Zulassung die
Kursgebuhr. Die Kursgebuhr richtet sich nach Art und Dauer der Ausbildung.

Fir die Wiederholung der Kurse ist die volle Gebuhr zu entrichten.

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, die nach der Anmeldung gemass Ziffer 5.21
fristgerecht zurlicktreten oder nach dem Zulassungsentscheid aus entschuldbaren
Grunden der Ausbildung fernbleiben missen, wird der einbezahlte Betrag unter Abzug
der entstandenen Kosten in Rechnung zurtckerstattet.

Wer ohne entschuldbaren Grund nicht fristgerecht zuriicktritt oder wer vom Kurs ausge-
schlossen wird, dem werden die entstandenen Kosten in Rechnung gestellt.

Auslagen fir Reise, Unterkunft, Verpflegung, Versicherung sowie weitere personliche
Aufwendungen wahrend der Kurse gehen zu Lasten der Kursteilnehmerinnen und Kurs-
teilnehmer.

Durchfiihrung der Kurse

Durchfiihrung und Aufgebot
Die Kurse werden von einer Kursleiterin oder einem Kursleiter geleitet.

Alle Personen, die an einem Kurs teilnehmen, haben Anspruch auf eine Ausbildung in
einer der drei Amtssprachen (Deutsch, Franzésisch oder Italienisch).

Die Kurse werden durchgefiihrt, wenn nach der Ausschreibung mindestens 6 Personen
die Zulassungsbedingungen erfillen oder mindestens alle 2 Jahre.

-10 -
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5.14

5.15

5.16

5.2

5.21

5.22

5.23

5.3

5.31

5.32

5.33

5.34

Die Kursgrdsse von 24 Personen darf in der Regel nicht Uberschritten werden. Begriin-
dete Ausnahmen bis zu einer Kursgrosse von max. 32 Personen konnen von der Pru-
fungskommission bewilligt werden. Fiir praktische Ubungen mit Sprengmitteln sind Klas-
sen von hdchstens 8 auszubildenden Personen pro Lehrkraft zu bilden.

Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer erhalten das Aufgebot mindestens 21
Tage vor Beginn des Kurses mit folgenden Angaben:

a) Kursort;

b) Zeitpunkt des Kurses;

c) allgemeines Kursprogramm;
d) Verzeichnis der Lehrkrafte.

Vor Antritt der Ausbildung missen sich die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer mit
einem gultigen amtlichen Ausweis mit Foto legitimieren.

Riicktritt
Eine Kursanmeldung kann bis 30 Tage vor Beginn eines Kurses zurtickgezogen werden.

Rucktritte, die spater als 30 Tage vor Kursbeginn eintreffen, kénnen nur bei Vorliegen
eines entschuldbaren Grundes bericksichtigt werden. Als entschuldbare Grinde gelten:

a) Mutterschaft / Vaterschaft;

b) Krankheit und Unfall;

c) Todesfall im engeren Umfeld;

d) unvorhergesehener Militar-, Zivilschutz- oder Zivildienst.

Der Rucktritt muss dem Sekretariat Kreiskommission unverziglich schriftlich mitgeteilt
und belegt werden.

Ausschluss / Absenzen

Von den Kursen ausgeschlossen wird, wer:

a) die Kursdisziplin grob verletzt;
b) Menschen oder fremdes Eigentum gefahrdet;
c) dem Kurs unentschuldigt fernbleibt.

Der Ausschluss vom Kurs muss von der Kreiskommission verfligt werden. Bis ein rechts-
gultiger Entscheid vorliegt, hat die Teilnehmerin oder der Teilnehmer Anspruch darauf,
den Kurs unter Vorbehalt abzuschliessen, sofern dadurch kein Sicherheitsrisiko ent-
steht.

Gegen Entscheide der Kreiskommission wegen Ausschluss vom Kurs kann innert 30
Tagen nach ihrer Er6ffnung beim SBFI Beschwerde eingereicht werden. Diese muss die
Antrage der Beschwerdefiihrerin oder des Beschwerdefiihrers und deren Begriindung
enthalten.

Uber Beschwerden entscheidet in erster Instanz das SBFI. Dieser Entscheid kann innert
30 Tagen nach Eroffnung an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.

-11 -
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5.35

5.36

5.4

5.41

5.42

5.43

Fur den Erhalt einer Kursbestatigung missen mindestens 80% der Unterrichtszeit be-
sucht werden. Uber Ausnahmen entscheidet die Kreiskommission.

Die Kursleitung kann das Nachholen fehlender Unterrichtsstunden ermdglichen, damit
die aus entschuldbaren Griinden am Kursunterricht verhinderten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Pflichtstunden nach Ziff. 5.35 erflillen kdnnen.

Kursunterlagen, Hilfsmittel, Kursmaterial

Die Kursunterlagen haben den Bestimmungen des SprstG und der dazugehdérigen Ver-
ordnung zu entsprechen. Sie werden den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern
vom Kursveranstalter abgegeben.

Das erforderliche Schreib- und Zeichenmaterial, Taschenrechner und persénliche
Schutzausristung sind von den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern mitzubrin-
gen.

Die Sprengmittel, das Zubehdr sowie weiteres fiir die praktischen Ubungen notwendiges
Material beschafft der Kursveranstalter.
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6

6.1

6.2

6.21

Lehrplan und Ausbildungsfacher

Lehrplan

Die Lehrplane haben dem SprstG und der SprstV sowie den praktischen Bedurfnissen
zu entsprechen.

Ausbildungsfacher

Fur die einzelnen Facher gilt folgende Ausbildungsdauer:

Berechtigung A:
Ausbildungsfécher E:;ﬂ:t’;ﬂ;n Lektionen
Unterricht | Praktische Arbeit | Total
1A | Gesetzliche Vorschriften A A2 A5 A11 A13 3 3
2A | Beférderung von Sprengmittel A2 A6 2 1 3
3A S : rse%hgaggednehneil\t/lgfes rizlljs A4 AT 1 1
4A | Sprengstoffe A5 A8 1 1 2
5A | Zindmittel A5 A8 A9 2 1 3
6A | Zindsysteme A A9 1 2 3
7A | Sprengtechnik A A10 A12 A13 5 4 9
8A S%ggg\ﬂ;ﬂ?gen auf die Ad 2 2
9A | Sicherheitsaufgaben A A1 2 2
10A | Arbeitsvorbereitung A A3 A5 2 2
Total Ausbildung A 21 9 30
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Berechtigung B
Ausbildungsficher E:;(g:tg?:en Lektionen
Unterricht | Praktische Arbeit | Total
1B | Gesetzliche Vorschriften B B2 0.5 0.5
6B | Ziindsysteme B B5 1 3 4
7B | Sprengtechnik B B6 B7 13 13
8B aﬁ);zngwirkungen auf die Umge- B4 1 1
9B | Sicherheitsaufgaben B B1 0.5 0.5
10B | Arbeitsvorbereitung B B3 B4 1 1
Total Ausbildung B 17 3 20
Berechtigung Cé:
Ausbildungsficher llj:r:(:::tr;%;n Lektionen
Unterricht [ Praktische Arbeit | Total
1C | Gesetzliche Vorschriften C Cc2 0.5 0.5
6C | Zindsysteme C C5 1 1
7C | Sprengtechnik C C4 C6 36 36
8C Slrj)rr]zngwirkungen auf die Umge- c3 0.5 0.5
9C | Sicherheitsaufgaben C C1C6 1 1
10C | Arbeitsvorbereitung C C6 1 1
Total Ausbildung C 40 0 40

4 Die Berechtigung B umfasst die Ausbildungsfacher der Berechtigungen A und B. Personen, die im Besitz der Berechtigung A sind,
umfasst die Ausbildung nur die Ausbildungsfacher 1B, 6B - 10B.
5 Die Berechtigung C umfasst die Ausbildungsfacher der Berechtigungen A, B und C. Personen, die im Besitz der Berechtigung A
sind, umfasst die Ausbildung nur die Ausbildungsfacher 1B, 6B - 10B sowie 1C, 6C — 10C. Fur solche, die im Besitz der Berechti-
gung B sind, umfasst die Ausbildung nur die Ausbildungsfacher 1C, 6C — 10C.
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Berechtigung GR:

. ) Handlungs- Lektionen
Ausbildungsfacher kompetenzen : : :
Unterricht | Praktische Arbeit | Total
1GR | Gesetzliche Vorschriften GR GR2 0.5 0.5
7GR | Sprengtechnik GR GR1 GR4 GR5 5 3 8
Sprengwirkungen auf die Umge-
8GR bung GR GR3 1 1
9GR | Sicherheitsaufgaben GR GR1 GR5 0.5 0.5
Total Ausbildung GR 7 3 10
Berechtigung ME:
. ) Handlungs- Lektionen
Ausbildungsfacher kompetenzen
Unterricht | Praktische Arbeit | Total
1ME | Gesetzliche Vorschriften ME ME2 0.5 0.5
7ME | Sprengtechnik ME ME4 ME5 MEG6 1 2 3
Sprengwirkungen auf die Umge-
8ME bung ME ME3 0.25 0.25
9ME | Sicherheitsaufgaben ME ME1 0.25 0.25
Total Ausbildung ME 2 2 4
Berechtigung VE:
- Lektionen
Ausbildungsfacher ::;ﬂ:t:%ien
Unterricht | Praktische Arbeit | Total
1VE | Gesetzliche Vorschriften VE VE2 0.5 0.5
7VE | Sprengtechnik VE VE3 VE4 1 2 3
8VE Sprengwirkungen auf die Umge- VE3 0.25 0.25
bung VE
9VE | Sicherheitsaufgaben VE VE1 0.25 0.25
Total Ausbildung VE 2 2 4
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Berechtigung BAS:
- Lektionen
Ausbildungsfacher E:;ﬂ:t:%ien
Unterricht | Praktische Arbeit | Total
1BA | Gesetzliche Vorschriften BA BA2 0.5 0.5
7BA | Sprengtechnik BA BA4 BA5 10 10
8BA Sprengwirkungen auf die Umge- BA3 2 2
bung BA
9BA | Sicherheitsaufgaben BA BA1 BA4 BA5 0.5 0.5
Total Ausbildung BA 13 0 13
Berechtigung UW:
- Lektionen
Ausbildungsficher nELe TS
kompetenzen
Unterricht | Praktische Arbeit | Total
1UW | Gesetzliche Vorschriften UW uwz2 4 4
7UW | Sprengtechnik UW Uw4 uws 9 9 18
Sprengwirkungen auf die Umge-
suw bung UW Uw3 4 2 6
9UW | Sicherheitsaufgaben UW Uw1 Uw4 UW5 2 2
Total Ausbildung UW 19 1 30
6.22 Die einzelnen Handlungskompetenzen, Leistungskriterien und Lernziele sind in der

Wegleitung” zum Reglement aufgefiihrt.

6.23 Die Priifungskommission aktualisiert die Wegleitung regelmassig. Bei wesentlichen An-
derungen hat sie diese einem Fachausschuss (FAS) gemass Art. 66 SprstV zur Prifung

einzureichen.

8 Die zivile Ausbildung fur die Berechtigung BA ist im Fachdienstkurs Sprengtechnik Rttg 76 der Armee integriert.
7 Die Wegleitung kann beim Sekretariat der Kreiskommission bezogen werden.
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C) Priifungen

7 Ausschreibung, Anmeldung, Zulassung, Kosten
71 Ausschreibung
7.1 Die Prufungen werden in den Kursprogrammen und/oder den Publikationsorganen der

Tragerschaft ausgeschrieben.

712 Die Ausschreibung orientiert zumindest Uber:

a) die Prifungsdaten;

b) die Sprengberechtigungen;
c) die Prifungsgebuhr;

d) die Anmeldestelle;

e) die Anmeldefrist.

7.2 Anmeldung

7.21 Die Anmeldung ist mit dem offiziellen Formular fristgerecht und vollstandig ausgefllt an
das Sekretariat Kreiskommission einzureichen. Letzter Anmeldetermin ist in der Regel
8 Wochen vor der Prufung.

7.22 Der Anmeldung sind beizulegen:

a) Bescheinigung der Polizei gemass Ziff. 7.31 lit. b. Diese Bescheinigung darf héchs-
tens ein Jahr alt sein;

b) eine Kopie des AHV-Ausweises sowie eine Kopie eines amtlichen Ausweises;

c) bereits erworbene Sprengberechtigungen (Kopie Sprengausweis).

zusatzlich fur die Berechtigung B und C:

d) eine Kopie der fur die Zulassung geforderten Bestatigung der beruflichen Ausbildung
oder Berufspraxis.

7.23 Die Anmeldeunterlagen bleiben im Besitz der Kreiskommission und werden vertraulich
behandelt.
7.24 Ist die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten grésser als das Angebot an Prifungs-

platzen, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berlcksichtigt.
Kandidatinnen und Kandidaten, deren Anmeldung aus Platzgriinden nicht beriicksichtigt
werden konnte, kdnnen den Prifungstermin auf einen spateren Zeitpunkt verschieben
lassen.

7.25 Kann die Prifung infolge ungenigender Teilnehmerzahl nicht durchgefuhrt werden, wer-
den bereits angemeldete Personen rechtzeitig Uber eine allféllige Absage informiert.
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7.3

7.31

Zulassung

Zu den Prifungen wird zugelassen, wer:

a)
b)

mindig ist;
nach Art. 55 Abs. 1 SprstV zuverlassig ist.

zusatzlich fur die Prifung B:

c)

d)

eine Ausbildung in einer der nachfolgenden Berufsgruppen nachweisen kann: Bau-
gewerbe, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewinnungsstatten von mineralischen
Rohstoffen, Sprengmittelindustrie, Polizei, Armee oder ahnlichen Bereichen, in wel-
chen Sprengmittel verwendet werden kénnen;

oder

uber mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in einer der unter Buchstaben c) aufgefihr-
ten Berufsgruppe nachweisen kann, in welcher Sprengmittel verwendet werden kdn-
nen.

zusatzlich fur die Prifung C:

e)

eine Ausbildung in einer der nachfolgenden Berufsgruppen nachweisen kann: Bau-
gewerbe, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewinnungsstatten von mineralischen
Rohstoffen, Sprengmittelindustrie, Polizei, Armee oder ahnlichen Bereichen, in wel-
chen Sprengmittel verwendet werden kénnen;

oder

uber mindestens 3 Jahr Berufserfahrung in einer der unter Buchstaben e) aufgefihr-
ten Berufsgruppe nachweisen kann, in welcher Sprengmittel verwendet werden kdn-
nen.

Es ist auch mdglich, nach dem Erhalt der Sprengberechtigung B und einem weiteren
Berufsjahr die Priifung C zu absolvieren.

zusatzlich fur die Prifung GR:

g)

die Sprengberechtigung C besitzt oder die Prifung gleichzeitig mit der Prifung fir
die Sprengberechtigung C ablegt.

zusatzlich fur die Prifung ME:

h)

die Sprengberechtigung B oder C besitzt.

zusatzlich fur die Prifung VE:

i)

die Sprengberechtigung A, B oder C besitzt.

zusatzlich fur die Prifung BA:

i)

die Sprengberechtigung C und ME besitzt.

zusatzlich fir die Prifung UW:

k)

die Sprengberechtigung B oder C und ME besitzt.

Uber Ausnahmen betreffend Buchstabe c) bis k) entscheidet die Priifungskommission
auf Antrag der Kreiskommission.

Vorbehalten bleibt die fristgerechte Uberweisung der Priifungsgebuhr nach Ziff. 7.41.
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7.32

7.33

7.34

7.4

7.41

7.42

7.43

7.44

7.45

7.46

8.1

8.1

8.12

8.13

Der Entscheid Uber die Zulassung zur Prifung wird den Kandidatinnen und Kandidaten
mindestens 21 Tage vor Beginn der Prifung schriftlich mitgeteilt. Ein ablehnender Ent-
scheid enthalt eine Begrindung und eine Rechtsmittelbelehrung.

Gegen Entscheide wegen Nichtzulassung zur Prifung kann innert 30 Tagen nach ihrer
Er6ffnung beim SBFI Beschwerde eingereicht werden. Diese muss die Antréage der Be-
schwerdefiihrerin oder des Beschwerdeflihrers und deren Begriindung enthalten.

Uber Beschwerden entscheidet in erster Instanz das SBFI. Dieser Entscheid kann innert
30 Tagen nach Eréffnung an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.

Kosten

Die Kandidatinnen und Kandidaten entrichten nach bestatigter Zulassung die Prifungs-
gebuhr. Die Prafungsgebihr richtet sich nach Art und Dauer der Prifung.

Fir die Wiederholung der Prifung ist die volle Geblhr zu entrichten.

Kandidatinnen und Kandidaten, die nach der Anmeldung gemass Ziffer 8.21 fristgerecht
zurlcktreten oder nach dem Zulassungsentscheid aus entschuldbaren Grinden der
Prifung fernbleiben, wird der einbezahlte Betrag unter Abzug der entstandenen Kosten
zuruckerstattet.

Wer die Prufung nicht besteht, hat keinen Anspruch auf Rickerstattung der Gebuhr.

Auslagen fur Reise, Unterkunft, Verpflegung, Versicherung sowie weitere personliche
Aufwendungen wahrend der Prifung gehen zulasten der Kandidatinnen und Kandida-
ten.

Far die Ausfertigung der Ausweise und die Eintragung in das entsprechende Register
erhebt das SBFI zulasten der Kandidatinnen und Kandidaten eine Gebuhr.

Durchfiihrung der Priifung

Durchfiihrung und Aufgebot

Die Kandidatinnen und Kandidaten haben Anspruch, in einer der drei Amtssprachen
(Deutsch, Franzdsisch oder Italienisch) geprift zu werden.

Eine Prufung wird durchgeflhrt, wenn nach der Ausschreibung mindestens 6 Personen
die Zulassungsbedingungen erflllen oder mindestens alle 2 Jahre.

Die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das Aufgebot mindestens 21 Tage vor der
Prufung mit folgenden Angaben:

a) Prufungsort;
b) Zeitpunkt der Prifung;
c) allgemeines Prifungsprogramm mit Angabe der erlaubten Hilfsmittel;
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8.14

8.15

8.2

8.21

8.22

8.23

8.3

8.31

8.32

8.4

8.41

8.42

8.43

d) Verzeichnis der Expertinnen und Experten.

Ausstandsbegehren gegen Expertinnen oder Experten missen schriftlich und mit einer
Begriindung mindestens 10 Tage vor Prifungsbeginn der zustandigen Prifungsleitung
vorgebracht werden. Diese veranlasst die notwendigen Massnahmen.

Vor Antritt der Prifung missen sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit einem glilti-
gen amtlichen Ausweis mit Foto legitimieren.

Ricktritt

Eine Prifungsanmeldung kann bis 30 Tage vor Beginn der Prifung zurtickgezogen wer-
den.

Spater ist ein Rucktritt nur bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes mdglich. Als
entschuldbare Griinde gelten:

a) Mutterschaft / Vaterschaft;

b) Krankheit und Unfall;

c) Todesfall im engeren Umfeld;

d) unvorhergesehener Militar-, Zivilschutz- oder Zivildienst.

Der Riucktritt muss der zustandigen Prifungsleitung unverziglich schriftlich mitgeteilt
und belegt werden.

Ausschluss

Von der Prifung wird ausgeschlossen, wer:

a) unzulassige Hilfsmittel verwendet;
b) die Prifungsdisziplin grob verletzt;
c) die Prifungsexpertinnen und Prifungsexperten zu tduschen versucht.

Der Ausschluss von der Prifung muss von der Kreiskommission verflugt werden. Bis ein
rechtsgultiger Entscheid vorliegt, hat eine Kandidatin oder ein Kandidat Anspruch da-
rauf, die Prufung unter Vorbehalt abzuschliessen, sofern dadurch kein Sicherheitsrisiko
entstehen kann.

Priifungsaufsicht, Priifungsexpertinnen und Prufungsexperten
Die Prifungen werden von einer Prifungsleiterin oder einem Prifungsleiter geleitet.

Mindestens eine fachkundige Aufsichtsperson Uberwacht die Ausfihrung der prakti-
schen und schriftlichen Prifungsarbeiten. Sie halt ihre Beobachtungen schriftlich fest.

Mindestens zwei Prufungsexpertinnen oder zwei Prifungsexperten beurteilen die
schriftlichen und praktischen Prifungsarbeiten und legen gemeinsam die Note fest.
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8.44

8.45

9.1

9.1

Mindestens zwei Prifungsexpertinnen oder zwei Prifungsexperten nehmen die mind-
lichen Prifungen ab, erstellen Notizen, beurteilen die Leistungen und legen gemeinsam

die Note fest.

Dozentinnen und Dozenten der vorbereitenden Kurse, Verwandte sowie gegenwartige
und frihere Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kandidatinnen und Kan-
didaten treten als Prifungsexpertinnen oder Prifungsexperten in den Ausstand. In be-
grindeten Ausnahmefallen darf hdchstens eine oder einer der Expertinnen oder der Ex-
perten als Dozentin oder Dozent an vorbereitenden Kursen der Kandidatin bzw. des
Kandidaten tatig gewesen sein.

Priifungsfacher und Anforderungen

Prifungsfacher

Je nach Sprengberechtigung umfassen die Prifungen die folgenden Facher und dauern:

Berechtigung A:
Priufungsfacher Ausbildungs- Handlungs- Stunden
facher kompetenzen schrift- | miind- prak- | total
lich lich tisch
1. Fachwissen 1A, 2A, 3A, 4A, | A2 A4 A5 A6 A7 A8 0.5 0.5
5A A9 A11 A13
2. Fallbeispiele 1A, 3A, 4A, 5A, | A1, A2 A4 A5 A7 1 2
6A, 7TA A8 A9 A10 A11
A12 A13
1A, 2A, 3A, 4A, | A1 A2 A3 A4 A5 A6 1
6A, 7A, 8A, 9A, | A7 A8 A9 A10 A11
10A A12 A13
3. Praktische Anwendung | 3A, 4A, 6A, 7A A4 A5 A7 A8 A9 1.5 1.5
A10 A12 A13
Total Priifung A 1.5 1 1.5 4
Berechtigung Bé:
Prifungsfacher Ausbildungs- Handlungs- Stunden
facher kompetenzen schrift- muind- prak- total
lich lich tisch
1. Fachwissen 6B, 7B B5 B6 B7 1 1
2. Fallbeispiele 7B, 8B B4 B6 B7 1.25 2.25
1B, 6B, 9B, 10B | B1 B2 B3 B4 B5 1
3. Praktische Anwendung | 6B, 7B B5 B6 B7 0.75 0.75
Total Prifung B 2.25 1 0.75 4

8 Die Priifung B umfasst die Priifungsfacher der Berechtigungen A und B. Personen, die im Besitz der Berechtigung A sind, umfasst
die Prifung nur die Prifungsfacher der Berechtigung B.
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Berechtigung C¢:
Priifungsfacher Ausbildungs- Handlungs- Stunden
facher kompetenzen schrift- miind- prak- total
lich lich tisch
1. Fallbeispiele 1C,6C, 7C,8C, | C1C2C3C4C5 5 6
9C, 10C Cc6
1C,6C, 7C,8C, [ C1C2C3C4C5 1
9C, 10C Cc6
Total Priifung C 5 1 0 6
Berechtigung GR:
Prifungsfacher Ausbildungs- Handlungs- Stunden
facher kompetenzen schrift- | miind- prak- | total
lich lich tisch
1. Fachwissen 1GR, 7GR, 8GR | GR1 GR2 GR3 0.5 0.5
GR5
2. Fallbeispiele 7GR, 8GR, 9GR | GR1 GR3 GR4 1.75 1.75
GR5
Total Priifung GR 1.75 0.5 0 2.25
Berechtigung ME:
Priufungsfacher Ausbildungs- Handlungs- Stunden
facher kompetenzen schrit- | mind- | prak- | total
lich lich tisch
1. Fachwissen 1ME, 7TME, ME1 ME2 ME3 1 1
8ME, 9ME ME4 ME5 ME6
Total Priifung ME 1 0 0 1
Berechtigung VE:
Priifungsfacher Ausbildungs- Handlungs- Stunden
facher kompetenzen schrift- mund- prak- total
lich lich tisch
1. Fachwissen 1VE, 8VE, 9VE VE1 VE2 VE3 0.5 0.5
2. Praktische Anwendung | 7VE VE3 VE4 0.5 0.5
Total Priifung VE 0.5 0 0.5 1
Berechtigung BA:
Priufungsfacher Ausbildungs- Handlungs- Stunden
facher kompetenzen schrift- miind- prak- total
lich lich tisch
1. Fachwissen 1BA, 7BA, 9BA BA1 BA2 BA4 BA5 0.5 0.5
2. Fallbeispiele 7BA, 8BA, 9BA BA1 BA3 BA4 BA5 1.5 1.5
Total Priifung BA 1.5 0.5 0 2

9 Die Prifung C umfasst die Prufungsfacher der Berechtigungen A, B und C. Personen, die im Besitz der Berechtigung A sind, um-
fasst die Prufung nur die Prifungsfacher der Berechtigungen B und C. Personen, die im Besitz der Berechtigung B sind, umfasst die
Prifung nur die Prifungsfacher der Berechtigung C.
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9.12

9.2

9.21

9.22

10

10.1

10.11

10.12

10.13

Berechtigung UW:

Priifungsfacher Ausbildungs- Handlungs- Stunden

facher kompetenzen schrift- | miind- prak- total
lich lich tisch

1. Fachwissen 1TUW, 7UW, UW1 Uw2 UW3 1 1
8UW, 9UW Uw4 uws

2. Fallbeispiele 1TUW, 7UW, UW1 UW2 UW3 1 1.75
8UW, 9UW Uw4 uws
7UW, 8UW UW3 UW4 UW5 0.75

3. Praktische Anwendung | 7UW Uw4 Uws 0.5 0.5

Total Priifung UW 2 0.75 0.5 3.25

Jedes Fach kann in Positionen und allenfalls in Unterpositionen unterteilt werden. Diese
Unterteilung sowie die Gewichtung der einzelnen Teile legen die Prifungskommission
in der Wegleitung fest.

Priifungsstoff

Der geprifte Stoff stellt immer eine Auswahl des gesamten Prifungsstoffes dar. Dieser
ist in der Wegleitung'® zum Reglement aufgefihrt.

Die Priifungskommission aktualisiert die Wegleitung regelmassig. Bei wesentlichen An-
derungen hat sie diese einem Fachausschuss gemass Art. 66 SprstV zur Prifung ein-
zureichen.

Beurteilung und Notengebung

Beurteilung

Die Bewertung der einzelnen Positionen und allfélligen Unterpositionen erfolgt mit Punk-
ten. Die maximal erreichbare Punktzahl wird von der Prifungskommission festgelegt.
Die Benotung erfolgt nach Ziff. 10.2 dieses Reglements.

Die Fachnote ist das Mittel aller Positionsnoten. Sie wird auf eine Dezimalstelle gerun-
det. FUhrt der Bewertungsmodus ohne Positionen direkt zur Fachnote, so wird diese
nach Ziff. 10.2 erteilt.

Die Gesamtnote ist das Mittel der Fachnoten. Die Gesamtnote wird auf eine Dezimale
gerundet.

10 Die Wegleitung kann beim Sekretariat der Kreiskommission bezogen werden
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10.2

10.21

10.22

10.3

10.31

10.32

10.33

10.34

10.35

Notenwerte

Die Leistungen werden mit Noten von 6 bis 1 bewertet. Andere als halbe Zwischennoten
sind nicht zulassig.

Fir die Notengebung gilt folgende Skala:

Note Eigenschaft der Leistung

Qualitativ und quantitativ sehr gut

Gut, zweckentsprechend

Den Mindestanforderungen entsprechend
Schwach, unvollstandig

Sehr schwach

Unbrauchbar oder nicht ausgefuhrt

_NWPr,rOTO

Abschluss und Notensitzung; Priifungszeugnis

Die Kreiskommission versammelt sich nach der Prifung innert Monatsfrist an einer Sit-
zung, um die Prifungsergebnisse zusammenzustellen und entscheidet Gber die Ertei-
lung oder die Verweigerung des Ausweises. Das SBFI wird zu diesen Sitzungen einge-
laden.

Dozentinnen und Dozenten der vorbereitenden Kurse, Verwandte sowie gegenwartige
und frihere Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kandidatinnen und Kan-
didaten treten bei der Entscheidung Uber das Bestehen der Prifung und die Erteilung
des Ausweises in den Ausstand.

Die Kreiskommission stellt allen Kandidatinnen und Kandidaten ein Prifungszeugnis
aus. Es wird von der Prifungsleiterin oder vom Prifungsleiter und von der Prasidentin
oder vom Prasidenten oder bei Personalunion von einem zweiten Mitglied der Kreiskom-
mission unterzeichnet. Aus dem Prufungszeugnis missen enthommen werden kdnnen:

a) die Noten in den einzelnen Prifungsfachern und die Gesamtnote;
b) das Bestehen oder Nichtbestehen der Prifung;
c) bei Nichtbestehen der Prifung eine Rechtsmittelbelehrung.

Gegen Entscheide der Kreiskommission wegen Verweigerung des Ausweises kann in-
nert 30 Tagen nach ihrer Eréffnung beim SBFI Beschwerde eingereicht werden. Diese
muss die Antrage der Beschwerdeflhrerin oder des Beschwerdefihrers und deren Be-
grindung enthalten.

Uber Beschwerden entscheidet in erster Instanz das SBFI. Dieser Entscheid kann innert
30 Tagen nach Eroffnung an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.
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12.2

12.21

12.22

Bestehen und Wiederholung der Priifung

Bedingungen fiir das Bestehen der Priifung

Die Prifungen sind bestanden, wenn in jeder Fach- und Positionsnote mindestens der
Wert 4.0 erreicht wurde.

Die Prifung gilt als nicht bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat:

a) sich nicht rechtzeitig abmeldet;

b) ohne entschuldbaren Grund der Prifung fernbleibt;

¢) ohne entschuldbaren Grund nach Beginn der Prifung zurtcktritt;
d) von der Prifung ausgeschlossen wird.

Die bis zum Prifungsaustritt abgegebenen Arbeiten werden nicht bewertet.

Wiederholung der Priifung
Wer die Prufung nicht bestanden hat, kann sie zweimal wiederholen.

Wiederholungsprifungen beziehen sich nur auf jene Prifungsteile, in denen eine unge-
nugende Leistung erbracht wurde.

Fur die Anmeldung und die Zulassung gelten die gleichen Bedingungen wie fir die erste
Prifung.

Ausweise und Verfahren

Ausweis

Wer die Prufung bestanden hat, erhalt einen Ausweis mit dem der Prifung entsprechen-
den Eintrag A, B, C, GR, ME, VE, BA und UW. Der Ausweis wird vom SBFI| ausgestellt
und von dessen Vertreterin oder Vertreter und der Prasidentin oder dem Prasidenten
der Kreiskommission unterzeichnet.

Ausweiseintrage

Der Eintrag A berechtigt dazu, allgemeine Sprengarbeiten mit geringem Schadenrisiko
unter den folgenden Einschrankungen selbststandig auszufihren:

a) Je Sprengung dirfen héchstens 5 kg Sprengstoff verwendet werden;
b) Bei pyrotechnischer Ziindung ist je Sprengung maximal eine
Sicherheitszindschnur erlaubt.

Der Eintrag B berechtigt dazu, allgemeine Sprengarbeiten mit erhdhtem Schadenrisiko
unter folgenden Einschrankungen selbststandig auszufihren:

a) mit bis zu 25 kg Sprengstoff je Sprengung selbstandig;
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12.24

12.25

12.26

12.27

12.28

12.29

12.3

124

12.41

12.42

b) mit grosserer Sprengstoffmenge nach den erforderlichen schriftlichen Anweisungen
(Sprengplan usw.) einer Person mit dem Eintrag C und unter deren fachkundiger
Uberwachung.

Der Eintrag C berechtigt dazu:

a) allgemeine Sprengarbeiten mit erhéhtem Schadenrisiko selbstandig zu planen und
auszufihren;

b) allgemeine Sprengarbeiten mit hohem Schadenrisiko nach den schriftlichen An-
weisungen (Projektunterlagen usw.) ausgewiesener Fachpersonen zu planen und
unter deren projektbezogenen Uberwachung auszufiihren.

Der Eintrag GR berechtigt dazu:
a) Grossbohrlochsprengungen zu planen und auszuftihren.

Der Eintrag ME berechtigt dazu:

a) Metallsprengungen zu planen und auszufihren.

Der Eintrag VE berechtigt dazu:

a) unbrauchbar gewordene Sprengmittel zu Sprengzwecken gemass Art. 108, Abs. 2
SprstV zu vernichten.

Der Eintrag BA berechtigt dazu:
a) Bauwerksprengungen zu planen und auszufihren.

Der Eintrag UW berechtigt dazu:

a) Unterwassersprengungen unter Berlcksichtigung der allenfalls einschrankenden
Bedingungen der eingetragenen Berechtigung flr die allgemeine Sprengarbeit zu
planen und auszufihren.

Der Eintrag HM berechtigt dazu:
a) Sprengungen in heissen Massen zu planen und durchzufiihren.

Die Prifungskommission prift die Anerkennung der im Ausland erworbenen Berechti-
gung Sprengungen in heissen Massen gemass Ziffer 2.41 Bst. e).

Veroffentlichung

Die Namen der Ausweisinhaberinnen und -inhaber werden vom SBFI in einem Register
eingetragen. Das SBFI stellt das Verzeichnis der Zentralstelle gemass Art. 57a SprstV
und den Fachstellen der Kantone zur Verfigung.

Entzug des Ausweises

Das SBFI kann einen auf rechtswidrige Weise erworbenen Ausweis entziehen. Die straf-
rechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten.

Der Entscheid des SBFI kann innert 30 Tagen nach seiner Eréffnung an das Bundes-
verwaltungsgericht weitergezogen werden.
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D) Schlussbestimmungen

13 Schlussbestimmungen

13.1 Aufhebung bisherigen Rechts

13.11  Das Reglement vom 11. Juli 2006 Uber die Ausbildung fir den Erwerb der Sprengbe-
rechtigungen A, B, C, Grossbhohrlochsprengungen (GR), Metallsprengungen (ME), Ver-
nichten von unbrauchbar gewordenen Sprengmitteln zu Sprengzwecken (VE) sowie das
Reglement vom 11. Juli 2006 tber die Prufung fur die Sprengberechtigungen A, B, C,
Grossbohrlochsprengungen (GR), Metallsprengungen (ME), Vernichten von unbrauch-
bar gewordenen Sprengmitteln zu Sprengzwecken (VE) werden auf den 31. Dezember
2025 aufgehoben.

13.12  Das Reglement vom 28. Oktober 2016 fir die Ausbildung und Prifung zum Erwerb der
Sprengberechtigungen Bauwerksprengungen (BA), Sprengen unter Wasser (UW) und
der Verwendungsberechtigungen Rettungssprengladungen (RS), Schnell6ffnende Ven-
tile (SV), Sprengschweissen (SS) wird auf den 31. Dezember 2025 aufgehoben.

13.13  Das am 19.12.2024 genehmigte Reglement fur die Ausbildung und Prufung zum Erwerb
der Sprengberechtigungen A, B, C, Grossbohrlochsprengungen (GR), Metallsprengun-
gen (ME), Vernichten von unbrauchbar gewordenen Sprengmitteln zu Sprengzwecken
(VE), Bauwerksprengungen (BA), Sprengen unter Wasser (UW), Sprengungen in heis-
sen Massen (HM) wird durch das vorliegende Reglement fir die Ausbildung und Prifung
zum Erwerb der Sprengberechtigungen A, B, C, Grossbohrlochsprengungen (GR), Me-
tallsprengungen (ME), Vernichten von unbrauchbar gewordenen Sprengmitteln zu
Sprengzwecken (VE), Bauwerksprengungen (BA), Sprengen unter Wasser (UW),
Sprengungen in heissen Massen (HM) ersetzt.

13.2 Ubergangsbestimmungen

13.21  Die ersten Ausbildungskurse und Prifungen nach diesem Reglement finden ab dem 1.
Januar 2026 statt.

13.22  Repetentinnen und Repetenten nach dem bisherigen Reglement vom 11. Juli 2006 tUber
die Prifung fir die Sprengberechtigungen A, B, C, Grossbohrlochsprengungen (GR),
Metallsprengungen (ME), Vernichten von unbrauchbar gewordenen Sprengmitteln zu
Sprengzwecken (VE) erhalten bis 31. Dezember 2027 Gelegenheit zu einer 1. bzw. 2.
Wiederholung.

13.23  Repetentinnen und Repetenten nach dem bisherigen Reglement vom 28. Oktober 2016
fur die Ausbildung und Prifung zum Erwerb der Sprengberechtigungen Bauwerkspren-
gungen (BA) und Sprengen unter Wasser (UW) und der Verwendungsberechtigungen
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13.24

13.3

Rettungssprengladungen (RS), Schnellé6ffnende Ventile (SV), Sprengschweissen (SS)
erhalten bis 31. Dezember 2027 Gelegenheit zu einer 1. bzw. 2. Wiederholung.

Ausweise, die vor Inkrafttreten dieses Reglements ausgestellt worden sind, behalten
ihre Glltigkeit.

Inkrafttreten

Das vorliegende Reglement tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. Die Tragerschaft wird mit
dem Vollzug beauftragt.
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13.4 Erlass

2ot , Zo. M 2028

Schweizerischer Baumeisterverband (SBV)

Hunziker Marc Aurel
Vizeprasident, Leiter Bildung

C{(Ja‘aud, 2 M. 202
Sprengverband Schweiz (SVS)

A Qoo VYN .

Muttoni Andrea Burlon Melchior
Zentralprasident Prasident Kreiskommission IV

Das vorliegende Reglement wird genehmigt.

Bern, (—P A2.770 27.5

Staatssekretariat fiir Bildung,
chyng und Innovation SBFI

Rémy Hubschi
Stellvertretender Direktor
Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung
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	1 Grundsätzliches
	1.1 Trägerschaft
	1.11 Die folgenden Organisationen bilden die Trägerschaft für die Ausbildung und Prüfung:
	1.12 Die Trägerschaft ist für die ganze Schweiz zuständig.

	1.2 Zweck der Ausbildung bzw. Prüfung
	1.21 Mit der Ausbildung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Prüfungen zum Erwerb der Sprengberechtigungen A, B, C, GR, ME, VE, BA und UW vorbereitet.
	1.22 Durch die Prüfung wird festgestellt, ob die Kandidatinnen und Kandidaten die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen, um Sprengarbeiten im Sinne des Sprengstoffgesetzes (SprstG), der Sprengstoffverordnung (SprstV) und nach den allgemein anerk...

	1.3 Anerkennung der Sprengberechtigung Sprengungen in heissen Massen (HM)
	1.31 Durch die Anerkennung wird festgestellt, ob die Kandidatinnen und Kandidaten die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen, um Sprengarbeiten in heissen Massen im Sinne des Sprengstoffgesetzes (SprstG), der Sprengstoffverordnung (SprstV) und na...
	1.32 Im vorliegenden Reglement wird lediglich das Verfahren für die Anerkennung geregelt.


	2 Organisation
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	Für die Durchführung der Ausbildungskurse und Prüfungen werden folgende Organe   gebildet:

	2.3 Prüfungskommission
	2.31 Die einzelnen Trägerverbände wählen ihre Vertreterinnen oder Vertreter der Prüfungskommission. Die Mitglieder der Prüfungskommission sind erfahrene Fachleute und müssen mindestens im Besitze einer Sprengberechtigung C sein. Die Amtsdauer als Mitg...
	2.32 Die Prüfungskommission setzt sich wie folgt zusammen:
	2.33 Die Präsidentinnen oder Präsidenten der Kreiskommission gehören der Prüfungskommission von Amtes wegen an. Das Präsidium und das Sekretariat der Prüfungskommission übernehmen die Trägerverbände alternierend alle 4 Jahre. Die Prüfungskommission be...
	2.34 Die Prüfungskommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse erfordern die absolute Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentin oder ...

	2.4 Aufgaben der Prüfungskommission
	2.41 Die Prüfungskommission:
	2.42 Die Prüfungskommission kann das Behandeln von Beschwerden einzelnen Personen übertragen.

	2.5 Kreiskommission
	2.51 Die einzelnen Trägerverbände wählen ihre Vertreterinnen oder Vertreter der Kreiskommission. Die Mitglieder der Kreiskommission müssen mindestens im Besitze einer Sprengberechtigung C sein. Zudem sind sie erfahrene Fachleute mit stufengerechter Au...
	2.52 Die Kreiskommission setzt sich wie folgt zusammen:
	2.53 Die Vertreter der Trägerschaften werden autonom durch ihre zuständigen Organe delegiert. Das SBFI wird zu den Sitzungen der Kreiskommission ebenfalls eingeladen.
	2.54 Die Kreiskommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse erfordern die absolute Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentin oder der...

	2.6 Aufgaben der Kreiskommission
	Die Kreiskommission:

	2.7 Sekretariate
	2.71 Das Sekretariat der Prüfungskommission führt jener Trägerverband, welcher das Präsidium innehat. Es erledigt alle administrativen Arbeiten und den Schriftverkehr der Prüfungskommission.
	2.72 Die administrativen Arbeiten im Zusammenhang mit der Kurs- und Prüfungsdurchführung werden den Sekretariaten der Kreiskommission übertragen. Diese werden von den zuständigen Trägerverbänden bestellt.

	2.8 Lehrkräfte und Prüfungsexpertinnen oder Prüfungsexperten
	2.81 Die Lehrkräfte sind erfahrene Fachleute mit stufengerechter Ausbildung und Bezug zur Praxis. Für die Mitwirkung in der Ausbildung gilt die Alterslimite von 65 Jahren.
	2.82 Die Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten werden für eine Prüfungssession gewählt. Die Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten müssen mindestens die (zum Zeitpunkt der Prüfung gültige) Berechtigung für die von ihnen zu bewertende Prüfung besi...

	2.9 Öffentlichkeit, Aufsicht
	2.91 Die Ausbildungskurse und Prüfungen stehen unter Aufsicht des SBFI. Sie sind nicht öffentlich. In Einzelfällen kann die Prüfungskommission Ausnahmen bewilligen. Der Zeitpunkt der Prüfungen und der Notensitzungen ist mit dem SBFI zu koordinieren.
	2.92 Dem SBFI sind rechtzeitig vor der Durchführung der Kurse einzureichen:
	2.93 Dem SBFI sind rechtzeitig vor der Prüfung einzureichen:


	3 Deckung der Kosten
	3.1 Die Mitglieder der Prüfungs- und Kreiskommissionen, die Lehrkräfte und die Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten werden von den Trägerverbänden und –organisationen entschädigt, die sie delegieren.
	3.2 Die Trägerverbände und –organisationen tragen die Kurs- und Prüfungskosten in ihren Ausbildungs- und Prüfungskreisen eigenständig, soweit sie nicht durch Gebühren und andere Zuwendungen gedeckt sind.
	3.3 Ausgleichszahlungen innerhalb der Trägerschaft für defizitäre Prüfungsdurchführungen sowie für administrative Leistungen werden ausgeschlossen.

	4 Ausschreibung, Anmeldung, Zulassung, Kosten
	4.1 Ausschreibung
	4.11 Die Ausbildungskurse werden in den Kursprogrammen und/oder den Publikationsorganen der Trägerschaft ausgeschrieben.
	4.12 Die Ausschreibungen geben Auskunft über:

	4.2 Anmeldung
	4.21 Die Anmeldung ist mit dem offiziellen Formular fristgerecht und vollständig ausgefüllt an das Sekretariat der Kreiskommission einzureichen. Letzter Anmeldetermin ist in der Regel 8 Wochen vor Kursbeginn.
	4.22 Der Anmeldung sind beizulegen:
	4.23 Die Anmeldeunterlagen bleiben im Besitz der Kreiskommission und werden vertraulich behandelt.
	4.24 Ist die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber grösser als das Angebot an Ausbildungsplätzen, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Bewerberinnen und Bewerber, deren Anmeldung aus Platzgründen nicht berücksichtig...
	4.25 Kann der Kurs infolge ungenügender Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden, werden bereits angemeldete Personen rechtzeitig über eine allfällige Absage informiert.

	4.3 Zulassung
	4.31 Zu den Ausbildungskursen wird zugelassen, wer:
	4.32 Der Entscheid über die Zulassung zur Ausbildung wird den Bewerberinnen und Bewerbern mindestens 21 Tage vor Beginn der Ausbildungskurse schriftlich mitgeteilt. Ein ablehnender Entscheid enthält eine Begründung und eine Rechtsmittelbelehrung.
	4.33 Gegen Entscheide wegen Nichtzulassung zu den Ausbildungskursen kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim SBFI Beschwerde eingereicht werden. Diese muss die Anträge der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers und deren Begründung enthal...
	4.34 Über Beschwerden entscheidet in erster Instanz das SBFI. Dieser Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.

	4.4 Kosten
	4.41 Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer entrichten nach bestätigter Zulassung die Kursgebühr. Die Kursgebühr richtet sich nach Art und Dauer der Ausbildung.
	4.42 Für die Wiederholung der Kurse ist die volle Gebühr zu entrichten.
	4.43 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, die nach der Anmeldung gemäss Ziffer 5.21 fristgerecht zurücktreten oder nach dem Zulassungsentscheid aus entschuldbaren Gründen der Ausbildung fernbleiben müssen, wird der einbezahlte Betrag unter Abzug d...
	4.44 Wer ohne entschuldbaren Grund nicht fristgerecht zurücktritt oder wer vom Kurs ausgeschlossen wird, dem werden die entstandenen Kosten in Rechnung gestellt.
	4.45 Auslagen für Reise, Unterkunft, Verpflegung, Versicherung sowie weitere persönliche Aufwendungen während der Kurse gehen zu Lasten der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer.


	5 Durchführung der Kurse
	5.1 Durchführung und Aufgebot
	5.11 Die Kurse werden von einer Kursleiterin oder einem Kursleiter geleitet.
	5.12 Alle Personen, die an einem Kurs teilnehmen, haben Anspruch auf eine Ausbildung in einer der drei Amtssprachen (Deutsch, Französisch oder Italienisch).
	5.13 Die Kurse werden durchgeführt, wenn nach der Ausschreibung mindestens 6 Personen die Zulassungsbedingungen erfüllen oder mindestens alle 2 Jahre.
	5.14 Die Kursgrösse von 24 Personen darf in der Regel nicht überschritten werden. Begründete Ausnahmen bis zu einer Kursgrösse von max. 32 Personen können von der Prüfungskommission bewilligt werden. Für praktische Übungen mit Sprengmitteln sind Klass...
	5.15 Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer erhalten das Aufgebot mindestens 21 Tage vor Beginn des Kurses mit folgenden Angaben:
	5.16 Vor Antritt der Ausbildung müssen sich die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer mit einem gültigen amtlichen Ausweis mit Foto legitimieren.

	5.2 Rücktritt
	5.21 Eine Kursanmeldung kann bis 30 Tage vor Beginn eines Kurses zurückgezogen werden.
	5.22 Rücktritte, die später als 30 Tage vor Kursbeginn eintreffen, können nur bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes berücksichtigt werden. Als entschuldbare Gründe gelten:
	5.23 Der Rücktritt muss dem Sekretariat Kreiskommission unverzüglich schriftlich mitgeteilt und belegt werden.

	5.3 Ausschluss / Absenzen
	5.31 Von den Kursen ausgeschlossen wird, wer:
	5.32 Der Ausschluss vom Kurs muss von der Kreiskommission verfügt werden. Bis ein rechtsgültiger Entscheid vorliegt, hat die Teilnehmerin oder der Teilnehmer Anspruch darauf, den Kurs unter Vorbehalt abzuschliessen, sofern dadurch kein Sicherheitsrisi...
	5.33 Gegen Entscheide der Kreiskommission wegen Ausschluss vom Kurs kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim SBFI Beschwerde eingereicht werden. Diese muss die Anträge der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers und deren Begründung enthal...
	5.34 Über Beschwerden entscheidet in erster Instanz das SBFI. Dieser Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.
	5.35 Für den Erhalt einer Kursbestätigung müssen mindestens 80% der Unterrichtszeit besucht werden. Über Ausnahmen entscheidet die Kreiskommission.
	5.36 Die Kursleitung kann das Nachholen fehlender Unterrichtsstunden ermöglichen, damit die aus entschuldbaren Gründen am Kursunterricht verhinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Pflichtstunden nach Ziff. 5.35 erfüllen können.

	5.4 Kursunterlagen, Hilfsmittel, Kursmaterial
	5.41 Die Kursunterlagen haben den Bestimmungen des SprstG und der dazugehörigen Verordnung zu entsprechen. Sie werden den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern vom Kursveranstalter abgegeben.
	5.42 Das erforderliche Schreib- und Zeichenmaterial, Taschenrechner und persönliche Schutzausrüstung sind von den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern mitzubringen.
	5.43 Die Sprengmittel, das Zubehör sowie weiteres für die praktischen Übungen notwendiges Material beschafft der Kursveranstalter.


	6 Lehrplan und Ausbildungsfächer
	6.1 Lehrplan
	Die Lehrpläne haben dem SprstG und der SprstV sowie den praktischen Bedürfnissen zu entsprechen.

	6.2 Ausbildungsfächer
	6.21 Für die einzelnen Fächer gilt folgende Ausbildungsdauer:
	6.22 Die einzelnen Handlungskompetenzen, Leistungskriterien und Lernziele sind in der Wegleitung6F  zum Reglement aufgeführt.
	6.23 Die Prüfungskommission aktualisiert die Wegleitung regelmässig. Bei wesentlichen Änderungen hat sie diese einem Fachausschuss (FAS) gemäss Art. 66 SprstV zur Prüfung einzureichen.


	7 Ausschreibung, Anmeldung, Zulassung, Kosten
	7.1 Ausschreibung
	7.11 Die Prüfungen werden in den Kursprogrammen und/oder den Publikationsorganen der Trägerschaft ausgeschrieben.
	7.12 Die Ausschreibung orientiert zumindest über:

	7.2 Anmeldung
	7.21 Die Anmeldung ist mit dem offiziellen Formular fristgerecht und vollständig ausgefüllt an das Sekretariat Kreiskommission einzureichen. Letzter Anmeldetermin ist in der Regel 8 Wochen vor der Prüfung.
	7.22 Der Anmeldung sind beizulegen:
	7.23 Die Anmeldeunterlagen bleiben im Besitz der Kreiskommission und werden vertraulich behandelt.
	7.24 Ist die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten grösser als das Angebot an Prüfungsplätzen, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Kandidatinnen und Kandidaten, deren Anmeldung aus Platzgründen nicht berücksichti...
	7.25 Kann die Prüfung infolge ungenügender Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden, werden bereits angemeldete Personen rechtzeitig über eine allfällige Absage informiert.

	7.3 Zulassung
	7.31 Zu den Prüfungen wird zugelassen, wer:
	7.32 Der Entscheid über die Zulassung zur Prüfung wird den Kandidatinnen und Kandidaten mindestens 21 Tage vor Beginn der Prüfung schriftlich mitgeteilt. Ein ablehnender Entscheid enthält eine Begründung und eine Rechtsmittelbelehrung.
	7.33 Gegen Entscheide wegen Nichtzulassung zur Prüfung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim SBFI Beschwerde eingereicht werden. Diese muss die Anträge der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers und deren Begründung enthalten.
	7.34 Über Beschwerden entscheidet in erster Instanz das SBFI. Dieser Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.

	7.4 Kosten
	7.41 Die Kandidatinnen und Kandidaten entrichten nach bestätigter Zulassung die Prüfungsgebühr. Die Prüfungsgebühr richtet sich nach Art und Dauer der Prüfung.
	7.42 Für die Wiederholung der Prüfung ist die volle Gebühr zu entrichten.
	7.43 Kandidatinnen und Kandidaten, die nach der Anmeldung gemäss Ziffer 8.21 fristgerecht zurücktreten oder nach dem Zulassungsentscheid aus entschuldbaren Gründen der Prüfung fernbleiben, wird der einbezahlte Betrag unter Abzug der entstandenen Koste...
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